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§ 51 HGG 2001 Zuständigkeiten und
verfahrensrechtliche

Sonderbestimmungen
 HGG 2001 - Heeresgebührengesetz 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2024

1. (1)Die Zuständigkeit zur Erlassung von Bescheiden nach diesem Bundesgesetz obliegt, sofern nicht ausdrücklich

anderes bestimmt ist, dem Heerespersonalamt.

2. (2)Der Bundesminister für Landesverteidigung und die sonstigen mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

betrauten Behörden dürfen zur Wahrnehmung der ihnen jeweils nach diesem Bundesgesetz übertragenen

Aufgaben personenbezogene Daten nach § 55a Abs. 1 WG 2001 von Anspruchsberechtigten und anderen

Personen, deren Daten im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens nach diesem Bundesgesetz benötigt werden,

verarbeiten, sofern die jeweiligen Daten zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind.

3. (3)In Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen Bescheide nach diesem Bundesgesetz kann der

Bundesminister für Landesverteidigung jederzeit an Stelle der belangten Behörde eintreten.

4. (4)Gegen Erkenntnisse und Beschlüsse des Bundesverwaltungsgerichtes über Beschwerden gegen Bescheide

nach diesem Bundesgesetz steht auch dem Bundesminister für Landesverteidigung das Recht zu, beim

Verwaltungsgerichtshof Revision zu erheben.

5. (5)In den Fällen der §§ 33 Abs. 3 und 43 Abs. 6 hat das Bundesverwaltungsgericht auf Antrag des

Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung mit Beschluss zuzuerkennen, wenn dem nicht zwingende

öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und dem

Interesse der Partei mit dem Vollzug des angefochtenen Bescheides ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden

wäre. Ändern sich die Voraussetzungen, die für die Entscheidung über die aufschiebende Wirkung maßgebend

waren, wesentlich, so ist auf Antrag einer Partei neu zu entscheiden.
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